
1342 der Beilagen zu den Steno graphischen Protokollen des Nationalrates XV. GP 

Bericht 

des Handelsausschusses 

über den Antrag der AbgeordnetenDr. 
Heindl und Genossen betreffend ein Bundes
gesetz über die Förderung der Versorgung mit 
Fernwärme (Fernwärmeförderungsgesetz) 

(197/A) 

Die Abgeordneten Dr. He i n d I, Ton n und 
Genossen haben in der Sitzung des Nationalrates 
am 7. Oktober 1982 den obgenannten Initiativan
trag, der dem Handelsausschuß zugewiesen wurde, 
eingebracht. Diesem Gesetzesantrag liegen fol
gendeErwägungen zugrunde: 

In Österreich ist nach Ansicht der Experten eine 
Abdeckung von 20% des gesamten Niedertempera
turverbr~uches durch die energiesp~arende, umwelt
freundliche und arbeitsplatzsichernde Fernwärme
versorgung möglich. Diesen Anteil frühestmöglich 
zu erreichen, ist ein vordringliches energiepoliti
sches Ziel. Der hohe Kapitalaufwand für den Aus
bau der Ferriwärmeversorgung macht für einen 
beschleunigten Ausbau eine besondere Förderung 
sowohl der Anbieter als auch der Abnehmer zu 
einer notwendigen Voraussetzung, welche im Fern
wärmekonzept des -2. Sonderbeschäftigungspro
grammes der Bundesregierung verankert ist. Der 
vorliegende Entwurf setzt dieses Programm um: 
Die §§ 1 bis 8 sehen Zinsenzuschüsse und Investi
tionszuschüsse für Fernwärmeversorgungsunter
nehmen und Betriebe, die Abwärme einspeisen, vor. 
Der Förderung der Erstellung von Energieversor
gungskonzepten, von Abwärmekatastern, Wärme
nachfrageatlanten und von Zweckmäßigkeitsunter
suchungen konkreter Fernwärmeprojekte dienen 
die §§ 9 und 10, um der energiewirtschaftlich sinn~ 
vollen Koordination der leitungsgebundenen Ener
gien zum Durchbruch zu verhelfen. 

Da die Fernwärme als örtlich begrenzte Energie
versorgungsart wesentlich die regionale Energiepo
litik der Länder berührt, werden die Förderungen 
des Bundes von der gleichzeitigen Bereitstellung 
von Förderungen der Länder abhängig gemacht 

und das Konzept der Abwicklung all dieser FÖl'de
rungsmaßnahmen geht davon aus, daß sie auch von 
den Ländern einer Vorprüfung unterzogen werden, 
um zu garantieren, daß die Förderung konkreier 
Projekte regionalen Energieversorgungskonzepten 
oder sonstigen energiepolitischen Aktivitäten des 
Landes entspricht. 

Der Gesetzentwurf würde für den Zeitraum 
1983-1985 Gesamtinvestitionen in der Höhe von 
8,3 Milliarden Schilling ermöglichen. Dadurch 
werden 

zwischen 1'983 und 1985 jährlich rund 4100 
und zusätzlich konstant ab 1986 rund 1 300 
Arbeitsplätze gesichert; -
eine Entlastung der Energieimporte von 
188 OOO.t Rohöl jährlich ab 1986 erreicht, was 
auf Preisbasis 1982 rund 800 Millionen Schil
ling beträgt; 
eine Energieeinsparung von 4,7% des Energie
verbrauches der Haushalte erzielt; 
eine Reduktion bei den Emissionen an Kohlen
monoxyd, Ruß,Schwefeloxiden und andere~ 
Schadstoffen um 25% erreicht. 

Der Handels.ausschuß hat den gegenständlichen 
Initiativantrag erstmals in seiner Sitzung am 
18. November 1982 in Verhandlung genommen. 
Als Berichterstatter im Ausschuß fungierte Abge
ordnete Edith D 0 b e s b e 'r ger. In der Debatte 
ergriffen die Abgeordneten Dr. He i n d I, Dipl.
Vw. Dr. Stix, Dkfm. DDr. König und 
M ü h I b ach er das Wort. Es wurde einstimmig· 
beschlossen, zur weiteren Behandlung dieser Mate
rie einen Unterausschuß einzusetzen, dem von der 
Sozialistischen Partei Österreichs die Abgeordne
ten E g g, Dr. H ein d I, K ö c k, Res c h, 
S t r ach e und Te s chi, von der Österreichi
schen Volkspartei die Abgeordneten Dkfm. Dr. 
K e i ni e I, Dkfm. DDr. K ö n i g, La n d g r a f, 
Dkfm. L ö ff I e rund S tau d i n ger sowie von 
der Freiheitlichen Partei Österreichs der Abgeord
nete Dipl.-Vw. Dr. S t i x angehörten. 
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Der Unterausschuß hielt noch am gleichen Tag 
seine konstituierende Sitzung ab und hat den Initia
tivantrag in einer weiteren Sitzung unter Beizie
hung von Sachverständigen beraten und über den 
Text des Gesetzentwurfes Einvernehmen erzielt. 

Am 3. Dezember .1982 hat der Handelsausschuß 
den schriftlichen Bericht des Unterausschusses in 
Verhandlung genommen. An der Debatte beteilig
ten sich die Abgeordneten Dipl.-Vw. Dr. S t i x 
und DDr. K ö n i g sowie der Ausschuß6bmann 
Abgeordneter S tau d i n ger und der Bundesmi
nister für Handel, Gewerbe und Industrie Dipl.
Vw. Dr. S t a r i b ach e r. 

Bei der Abstimmung wurde der gegenständliche 
vom Unterausschuß vorgeschlagene Gesetzentwurf 
mit Stimmeneinhelligkeit angenommen. Der nun
mehrige Gesetzestext, wie er vom Handelsausschuß 
angenommen wurde, ist diesem Bericht beige
druckt. 

Zu einzelnen Bestimmungen des Entwurfes wird 
folgendes bemerkt: 

Zu § 2 Abs. 2 Z 2: 

1. Der Ausschuß ist der Ansicht, daß die Formu
lierung ;,auf Basis von Steinkohle oder ausländi
scher Braunkohle" so zu verstehen ist, daß ein sol
ches Heizkraftwerk nicht nur ausschließlich mit 
diesen festen Brennstoffen, sondern kurzfristig 
auch mit anderen Primärenergieträgern betrieben 
werden kann. 

2. Hinsichtlich neu zu errichtender Heizkraft
werke auf der Basis von Öl und Gas ist der Aus
~~huß der Ansicht, daß aus gesamtwirtschaftlichen 
Uberlegungen derzeit eine Förderung nicht ins 
Auge gefaßt werden soll. 

Zu § 3: 

Der Ausschuß ist der Ansicht, daß bei der Förde
rung von Investitionen von Unternehmen, die im 
§ 3 außer den Fernwärmeversorgungsunternehmen 
genannt sind, zunächst die Erfahrungen über die 
Tätigkeiten dieser Unternehmen abzuwarten sind. 

Strache 

Berichterstatter 

Zu § 9 Abs.3: 

Der Ausschuß ist der Ansicht, daß Untersuchun
gen über die volks- und betriebswirtschaftliehe 
Zweckmäßigkeit eines Fernwärmeausbaues an 
Hand der Daten über vorhandene Bau- und Hei
zungsstrukturen und über bestehende Netze lei
tungsgebundener Energieträger sowie über die 
Bebauungsplanung folgende Punkte umfassen soll: 

1. Die Abgrenzung des Fernwärmeversorgungs
gebietes gegenüber Gebieten, die mit 'anderen 
Energieträgern versorgt werden sollen, 

2. die Größe des daraus resultierenden Nachfra
gepotentials unter Berücksichtigung von 
Maßnahmen zur Wärmedämmung, 

3. die Verminderung des Primärenergieeinsatzes 
durch einen Fernwä,rmeausbau, 

4. die umwelttechnischen Folgen eines Fernwär
meausbaues, 

5. die voraussichtliche Höhe der Investitionen, 
gegliedert nach Erzeugung, Verteilung und 
Abnehmern, . 

6. die Möglichkeit zur Durchführung der not
wendigen Arbeiten durch örtliche oder regio, 
nale Unternehmen, 

7. die technische Grundkonzeption einer mögli
chen Fernwärmeversorgung. 

Der nähere Inhalt dieser Untersuchungen, inslre
sondere die Kriterien für die Festlegung- von Fern
wärmeversorgungsgebieten, sollte wegen des engen 
Zusammenhanges zum. künftigen Fernwärmewirt
schaftsgesetz durch gemeinsame Richtlinien des 
Bund~s und der Länder festgelegt werden. 

Zum Berichterstatter für das Haus wählte der 
Ausschuß Abgeordneten S t r ach e. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Handels
ausschuß somit den An t rag, der Nationalrat 
wolle dem a n g e sc h los sen enG e set z - • / 
e n t w u r f die verfassungsmäßige Zustimmung /. 
erteilen. 

Wien, 1982 12 03 

Staudinger 

Obmann 
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Bundesgesetz vom XXX über die För
derung der Versorgung mit Femwärme (Fem

wärmeförderungsgesetz) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Anwendungsbereich 

§ 1. (1) Für ein Fernwärmeausbauprojekt können 
nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Bundesge
setzes und der nach dem jeweiligen Bundesfinanz
gesetz für diesen Zweck verfügbaren Bundesmittel 
auf Antrag Förderungen gewährt werden. 

(2) Ein Fernwärmeausbauprojekt ist eine Summe 
von Fernwärmeverteilungs- und -erzeugungsinve
stitionen oder von Fernwärmeerzeugungsinvestitio
nen oder von Fernwärmeverteilungsinvestitionen, 
die zur Ausschöpfung des in einem Versorgungsge
biet wirtschaftlich ausbaubaren Fernwärmeversor
gungspotentials führen oder ein Teil.die~er Investi
tionen innerhalb eines bestimmten Zeitabschnittes 
von höchstens fünf Jahren, der eine wirtschaftlich 
und technisch sinnvolle Einheit bildet. 

(3) Förderungen dürfen nur für Investitionen 
gewährt werden, mit deren Verwirklichung in der 
Zeit vom 1. Jänner 1983 bis 31. Dezember 1985 
begonnen wird. 

(4) Die Gesamthöhe der zu fördernden Investi
tionen für Fernwärmeausbauprojekte im Sinne des 
Abs. 2 darf die Gesamtsumme von 8 Milliarden 
Schilling nicht überschreiten. ' 

Förderung von Femwärmeerzeugungsanlagen 

§ 2. (1) Fernwärmeversorgungsunternehmen 
können Förderungen zum Zwecke 

1. der Errichtung von Wärmepumpenanlagen in 
dem Maße, in dem diese Anlagen der Fern
wärmeversorgung dienen, 

2. der Errichtung von Spitzen- oder Reserve
heizwerken, 

3. der Errichtung von Heizwerken unter der 
Voraussetzung, daß ein Fernwärmenetzzu
sammenschluß mit einer Kraft-Wärme-Kupp
lungsanlage, einer Anlage zur Verwertung 
von Abwärme oder zur Verwertung von Müll 

oder einer geothermischen Quelle hinrei
chend gesichert ist und das Heizwerk nach 
dem Netzzusammenschluß die Funktion eines 
Spitzen- oder Reserveheizwerkes übernimmt, 

4. der Errichtung von mobilen Heizwerken zum 
Zweck des Aufbaues emes neuen Versor
gungsgebietes, 

gewährt werden. 

(2) Elektrizitätsversorgungsunternehmen, die 
Wärme aus den geförderten Anlagen an Fernwär
meversorgungsunternehmen weitergeben, sowie 
Fernwärmeversorgungsunternehmen können För
derungen 

1. bei bestehenden. Kraftwerksanlagen zum 
Zweck der Errichtung jener Anlagenteile 
eines Kraftwerkes, die der Auskupplung der 
Fernwärme dienen; 

2. bei neu zu errichtenden Anlagen zum Zweck 
a) der Errichtung jener Anlagenteile eines 

auf Basis von Steinkohle oder ausländi- . 
scher Braunkohle betriebenen Heizkraft
werkes, die der Auskupplung der Fern
wärme dienen, 

b) der Errichtung von Heizkraftwerken auf 
der Basis von inländisch~r Braunkohle 
oder Biomasse, 

. c) der Errichtung oder Erweiterung von 
Blockheizkraftwerken 

gewährt werden. 

(3) Sonstigen Unternehmen, die Wärme aus den 
geförderten Anlagen an Fernwärmeversorgungsun
ternehmen weitergeben, sowie Fernwärmeversor
gungsunternehmen können Förderungen zum 
Zwecke 

1. der Errichtung oder Erweiterung von Müll
heizwerken oder Müllheizkraftwerken, 

2. der Errichtung von Anlagen zur Nutzung 
industrieller, gewerblicher oder 'sonstiger 
Abwärme oder der Erschließung einer geo
thermischen Quelle in dem Maße, in dem 
diese Anlagen der Fernwärmeversorgung die
nen, 

gewährt werden. 

Förderung von Femwärmeverteilanlagen 

§ 3. Fernwärmeversorgungsunternehmen sowie 
Unternehmen, deren Unternehmensgegenstand die 
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Planung, Errichtung, Finanzierung und der Erwerb 
von Anlagen zur Verteilung von Wärme sowie die' 
entgeltliche Überlassung von solchen Anlagen zum 
Gebrauch und der Betrieb dieser Anlagen sowie der 
Abschluß von Fernwärmelieferungsverträgen im 
Namen und auf Rechnung Dritter bildet, können 
Förderungen zum Zwecke 

1. der Errichtung oder Erweiterung von Fern
wärmeverteilanlagen, sofern zur Erzeugung 
der gesamten jährlichen nutzbaren Wärmeab
gabe der in das Netz speisenden Wärmequel
len im Normalbetrieb unter Berücksichtigung 
des Endausbaues zumindest zu 80 vH Anla
gen der Kraft-Wärme-Kupplung, zur Ver
brennung von Abfällen und zur Nutzung 
industrieller Abwärme oder geothermischer 
Energie beitragen, 

2. der Errichtung oder Erweiterung von Fern
wärmeverteilanlagen, die aus Heizwerken 
gespeist werden, unter der Voraussetzung, 
daß ein Fernwärmenetzzusammenschluß mit 
einet Kraft-Wärme-Kupplungsanlage, einer 
Anlage zur Verwendung von Abwärme oder 
zur Verbrennung. von Müll oder einer geo
thermischen Quelle hinreichend gesichert ist 
und das Heizwerk nach dem Zusammen
schluß die Funktion eines Spitzen- oder 
Reserveheizwerkes übernimmt, 

3. der Errichtung oder Erweiterung von Fern
wärmeverteilanlagen, die aus mobilen Heiz
werken gespeist werden, sofern diese zum 
Aufbau eines neuen Versorgungsgebietes die
nen, 

4. der Errichtung. von Hausanschlußleitungen 
einschließlich Ubergabestation und von zen
tralen Wärmeverteilanlagen innerhalb eines 
Gebäudes, sofern die Anlagen im Eigentum 
des Unternehmens verbleiben, 

in jenem Ausmaß gewährt werden, als dafür keine 
Baukostenzuschüsse oder Hausanschlußkostenbei
träge verrechnet werden .. 

Grundsätze der Förderung 

§ 4. (1) Bei der GeWährung der Förderungen ist 
darauf Bedacht zu nehmen, daß sie 

1. den in den §§ 2 und 3 angeführten Zwecken 
dienen, 

2. im volkswirtschaftlichen, insbesondere im 
energiewirtschaftlichen Interesse unter beson
derer Beachtung des ausgewogenen und ratio
nellen Einsatzes einzuführender Primärener
gieträger der Entlastung der Handelsbilanz 
von Energieimporten und der Koordination 
der leitungsgebundenen Energieträger gebo-
ten erscheinen, , 

3. zur Verbesserung der regionalen wirtschaftli
chen, insbesondere arbeitsmarktpolitischen 
Gegebenheiten beitragen, 

4. den Umweltschutz, insbesondere durch die 
Verminderung der Gesamtemissionen von 
Schadstoffen verbesseren; und daß 

5. die Durchführung des geplanten Vorhabens 
ohne Förderung nicht oder nicht im notwen
digen Umfang oder erst zu einem späteren 
Zeitpunkt möglich wäre. 

(2) Ein Vorhaben im Sinne des § 1 Abs. 2 kann 
nur gefördert werden, wenn seine Durchführbar
keit unter Berücksichtigung der Förderung finan
ziell gesichert ist. Der Förderungswerber hat nach 
Maßgabe seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
und des sich für ihn aus der V orhabensdurchfüh
rung unmittelbar ergebenden Vorteiles zur Finan~ 
zierung des Vorhabens beizutragen. 

(3) Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung von 
Förderungen besteht nicht. 

§ 5. Über die näheren Beding~ngen der Gewäh
rung von Förderungen kann der Bundesminister für 
Handel, Gewerbe und Industrie im Einvernehmen 
mit dem. Bundesminister für Finanzen nach den 
Grundsätzen des § 4 Richtlinien erlassen. 

Arten der Förderung 

§ 6. Die Förderung kann entweder in Form von 
Zinsenzuschüssen oder sonstigen Geldzuwendun
gen gewährt werden. 

Zinsenzuscliüsse 
" , 

§ 7. (1) Kredite für die in den §§ 2 und 3 genann
ten Investitionen dürfen eine Laufzeit von 25 Jah
ren nicht überschreiten, wobei maximal drei Jahre 
tilgungsfrei sein dünen. Die Förderung darf höch
stens zehn Jahre hindurch erfolgen und beträgt 
höchstens drei vH p. a. vom jeweils aushaftenden 
Kreditbetrag. Für Verzugszinsen werden' keine 
Zinsenzuschüsse gewährt. Voraussetzung dieser 
Förderung ist, daß auch andere Gebietskörper
schaften, in denen diese Vorhaben zum Tragen 
kommen, auf' Grund von Vereinbarungen zur 
Finanzierung beitragen. 

(2) Der geförderte Kredit kann bis zu 100 vH 
der anerkennbaren Gesamtkosten des Projektes 
betragen. 

(3) Die Ermittlung des Zinsenzuschusses erfolgt 
während des Ausnutzungszeitraumes kontokor
rentmäßig. Während des Tilgungsteitraumes sind 
die Zinsenzuschüsse auf Basis eines Tilgungsplanes 
mit halbjährlichen Rückzahlungsraten zum 1. Jän
ner und 1. Juli eines jeden Jahres von der jeweils 
aus haftenden Kreditsumme im nachhinein zu 
berechnen. Als Zeitpunkt für die Fälligkeit der Zin
senzuschüsse für den Zeitraum 1. Jänner bis 
30. Juni wird der folgende 30. September und für 
den Zeitraum 1. Juli bis 31. Dezember der folgende 
31. März festgelegt. 

(4) Der Höchstzinssatz der zu fördernden Kre
dite darf während der gesamten Förderungslaufzeit 
den Nominalzinssatz aus der letztaufgelegten Bun-
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desanleihe im Inland zuzüglich 0,75 vH p. a. nicht 
überschreiten. 

(5) Sinken die Kreditkosten für den Förderungs
werber unter das ERP-Zinsniveau, so ist die Höhe 
des Zinsenzuschusses -entsprechend zu reduzieren. 

Sonstige Gddzuwendungen 

§ 8. (1) Falls die Investitionssumme im Einzel
falle 5 Millionen Schilling nicht übersteigt, kann für 
die inden §§ 2 und 3 genannten Investitionen an 
Stelle der Zinsenzuschüsse gemäß § 7 eine einmalige 
Geldzuwendung in Höhe von maximal 12 vH der 
gesamt~n Investitionssumme des Projektes.ge~ährt 
werden. Voraussetzung dieser Förderung ist, daß 
auch andere Gebietskörperschaften, in denen diese 
Vorhaben zum Tragen kommen, auf Grund 'von 
Vereinbarungen zur Finanzierung beitragen. 

(2) Die Auszahlung sonstiger Geldzuwendungen 
erfolgt grundsätzlich am Beginn der Investitionspe
riode, jedoch darf der zu diesem Zeitpunkt gelei
stete Zuschuß die Kosten der bereits getätigten 
Investitionen nicht überschreiten. Die Auszahlung 
kann auch in mehreren Teilbeträgen durchgeführt 
werden. 

Förderung der Erstellung von Konzepten und 
Studien ' 

§ 9. (1) Der Bund kann als Träger von Privat
rechten die Erstellung regionaler (lokaler, kommu
naler) Energieversorgungskonzepte zum Zweck 
der Koordinierung der leitungs gebundenen Ener
gien zur Deckung des Niedertemperaturwärmebe
darfs unter besonderer Beachtung der Nutzung des 
wirtschaftlichen Femwärmepotentials fördern. 
Voraussetzung dieser Förderung ist, daß . auch 
andere Gebietskörperschaften, in denen diese V or
haben zum Tragen kommen, auf Grund von Ver
einbarungen zur Finanzierung be~tragen. 

(2) Der Bund kann als Träger von Privatrechten 
die Vorauswahl geeigneter Fernwärmeprojekte för
dern. Langfristiges Ziel der Vorauswahl soll die 
Erstellung und . Aktualisierung von Wärmenach
frageatlanten und Abwärmekatastern sein. V oraus
setzung dieser Förderung ist, daß auch andere 
Gebietskörperschaften, in denen diese Vorhaben 
zum Tragen kommen, auf Grund von Vereinbarun
gen zur Finanzierung beitragen. 

(3) Für Siedlungsgebiete, insbesondere jene, die 
in einem Wärmenachfrageatlas (Abs. 2) Aufnahme 
gefunden haben, können Untersuchungen über die 
volks- und betriebswirtschaftliche Zweckmäßigkeit 
eines Fernwärmeausbaues gefördert werden. Vor
aussetzung dieser Förderung ist, daß auch andere 
Gebietskörperschaften, deren Interessenbereich 
durch die Untersuchungen berührt wird, auf Grund 
von Vereinbarungen zur Finanzierung beitragen. 
Die Voraussetzung dieser Förderung ist auch dann 
gegeben, wenn ein im § 2 genanntes Unternehmen 

neben den oder an Stelle der Gebietskörperschaften 
einen Beitrag leistet. 

(4) Dem Energieförderungsbeirat (§ 15 Abs. 1 
des Energieförderungsgesetzes' 1979, BGBI. 
Nr. 567) sind Konzepte und Studien gemäß den 
Abs. 1 und 2 zur Stellungnahme vorzulegen. 

Abwicklung der Förderung 

§ 10. (1) Ansuchen auf Gewährung von Förde
rungen gemäß den §§ 1 bis 8 sind entsprechend zu 
begründen und mit Unterlagen zu versehen, die 
auch Auskunft über die Ertrags- und Vermögens
lage des Antragstellers geben. Die in ihnen enthal
tenen energiewirtschaftlichen Angaben haben sich 
tunlichst auf in § 9 genannte Untersuchungen oder 
ähnliche Arbeiten zu stützen. 

(2) ,Ansuchen von Fernwärmeversorgungsunter
nehmen haben insbesondere zu enthalten: . 

1. Angaben über den Bestand an Fernwärme
versorgungsanlagen und die Tätigkeit des 
Unternehmens im Bereich der Wärmeversor
gung in den letzten drei Jahren, 

2. Angaben über die Möglichkeiten des weite
ren Fernwärmeausbaues .innerhalb des beste
henden Versorgungsgebietes oder über die 
Möglichkeiten der Erweiterung des V ersor~ 
gungsgebietes sowie über die Koordination 
der geplanten Fernwärmeversorgung mit der . 
Versorgung durch andere Energieträger, 

3. eine Beschreibung des dem Antrag zugrun
deliegenden Projektes im Zusammenhang 
mit den Angaben gemäß Z 2 einschließlich 
der Begründung der technischen Konzep
tion, 

4. die vorgesehene Gesamtfinanzierung des 
. Projektes nach Z 3 mit aussagefähiger Auf
gliederung, 

5. die sonstige Ausbauplanung in den nächsten 
zehn Jahren und Angaben über die daraus 
erwartete wärmewirtschaftliche Situation in 
diesem Zeitraum, insbesondere die erwartete 

. Anschlußdichte, 
6. ein Verzeichnis der zur Förderung beantrag-

ten Teile der Anlagen, . 
7. einen Bauzeitplan, . 
8. die gegliederte Darstellung (Kostenberech

nung) der zur Ausführung des Baues veran
schlagten Gesamtkosten, 

9. eine Wirtschaftlichkeitsberechnung des Pro
jektes, 

10. Angaben, wo und in welchem Ausmaß für 
das antragsgegenständliche Projekt Förde-
rungen beantragt oder bereits erhalten wur
den, 

11. Angaben über die Primärenergieeinsparung 
und die Substitution sensitiver Energieträger, 

12. Angaben über die Aufteilung der Investitio
nen auf die einzelnen Wirtschaftszweige (zB 
Bauwirtschaft, Installationsgewerbe, Zulie'-
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ferunternehmen) und des vorgesehenen 
inländischen Anteiles sowie Angaben über 
das Ausmaß, in dem in den einzelnen Berei
chen örtliche und regionale Unternehmen 
eingesetzt werden können, 

13. Angaben über die Verminderung der Luft
verunreinigungen durch die geplante Fern
wärmeversorgung, Angabe spezifischer 
regionaler klimatischer und orographischer 
Bedingungen und besonderer sonstiger Bela
stungen, 

14. Angaben über besondere Verhältnisse auf 
der Abnehmerseite, 

15. Angaben über die Errichtung zusätzlicher 
Zentralheizungsanlagen im Zusammenhang 
mit der Errichtung oder Erweiterung des 
Fernwärmeversorgungsnetzes, gegliedert 
nach Baubestand und zu errichtenden Bau
lichkeiten. 

(3) "Ansuchen von ElektrizitätSversorgungsunter
nehmen und sonstigen Unternehmen müssen ent
weder auf Ansuchen von Fernwärmeversorgungs
unternehmen Bezug nehmen oder Unterlagen 
gemäß Abs. 2 enthalten. 

(4) Nähere Richtlinien über Form und Inhalt der 
Ansuchen kann der Bundesminister für Handel, 
Gewerbe und Industrie nach Anhörung der Länder 
und des Energieförderungsbeirates festlegen. 

§ 11. Der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie kann den Landeshauptmann jenes 
Landes, in dem das Förderungsvorhaben zum Tra
gen kommt, mit der Vorprüfung von 'Ansuchen um 
Gewährung von Förderungen gemäß den §§ 2, 3 
und 9 beauftragen. In diesem Fall sind die Ansu
chen beim Amt der Landesregierung einzubringen. 
Der Landeshauptmann hat eine Vorprüfung der 
Ansuchen insbesondere im Hinblick auf die)m § 10 
Abs. 2 unter Z 1, 2,3, 5, 12, 13, 14 und 15 ange
führten Angapen vorzunehmen und diese unter 
Anschluß der Vorprüfungsergebnisse sowie einer 
Mitteilung über die' beabsichtigte Förderung des 
Projektes durch Land oder Gemeinde binnen zwei 
Monaten an das Bundesministerium für Handel, 
Gewerbe und Industrie weiterzuleiten. Liegt eine 
Untersuchung über die Zweckmäßigkeit eines 
Fernwärmeausbaues gemäß § 9 Abs. 3 vor, ist sie 
bei der Vorprüfung zu berücksichtigen. 

§ 12. (1) Der Bundesminister für Handel, 
Gewerbe und Industrie hat die Ansuchen gemäß 
§ 7 mit der Stellungnahme des Landes dem Ener
gieförderungsbeirat zur Begutachtung vorzulegen. 
Der Energieförderungsbeirat' hat sein Gutachten 
binnen drei Monaten abzugeben. 

(2) Die, Gewährung der Förderung hat der Bun
desminister für Handel, Gewerbe und Industrie im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finan
zen schriftlich auszusprechen. 

§ 13. (1) Die Gewährung von Förderungen kann 
an Bedingungen und Auflagen geknüpft werden, 
die zur Gewährleistung der widmungsgemäßen 
Verwendung der Förderungen notwendig sind und 
sicherstellen, daß Bundesmittel nur in dem zur 
Erreichung des angestrebten Erfolges unumgäng
lich notwendigen Umfang eingesetzt werden. Sie 
haben insbesondere der Wahrung volkswirtschaftli
cher und regionalpolitischer Interessen Rechnung 
zu tragen. 

(2) Der Förderungswerber (Förderungsempfän
~er) ist zu verpflichten, Organen des Bundes die 
Überprüfung der Notwendigkeit und Verwendung 
der Beihilfen durch Einsicht in die diesbezüglichen 
Unterlagen sowie durch örtliche Erhebungen zu 
gestatten, ihnen die erforderlichen Auskünfte zu 
erteilen und über die Durchführung des Vorhabens 
innerhalb einer festzusetzenden Frist zu berichten. 
Aus dem Bericht müssen die Verwendung der' aus 
Bundesmitteln gewährten Beihilfe sowie der 
erzielte Erfolg und eine durch Belege nachweisbare 
Aufgliederung der Einnahmen und Ausgaben zu 
entnehmen sein. Hat der Förderungsempfänger für 
den gleichen Verwendungszweck auch eigene Mit
tel eingesetzt oder zu einem früheren ·Zeitpunkt 
von einem anderen Organ des Bundes oder von 
einem an~eren Rechtsträger Mittel erhalten, so 
haben sich die Darlegungen im Bericht und im zah
lenmäßigen Nachweis auf alle mit dem geförderten 
Vorhaben zusammenhängenden Einnahmen und 
Ausgaben des Förderungswerbers zu erstrecken. 

(3) Der Förderungsempfänger ist überdies zu 
, verpflichten, alle Ereignisse, welche die Durchfüh

rung des geförderten Vorhabens verzögern oder 
unmöglich machen oder dessen Abänderung erfor
dern, unverzüglich dem Bundesministerium für 
Handel, Gewerbe und Industrie anzuzeigen. 

§ 14. Vor Gewährung einer Förderung ist vorbe
haltlich gesetzlicher Rückforderungsansprüche aus
zubedingen, daß der gewährte Förderungsbetrag 
rückzuerstatten und vom Tag der Auszahlung an 
mit 5 vH über dem jeweils geltenden Zinsfuß für 
Eskontierungen der Oesterreichischen National
bank pro Jahr zu verzinsen ist, wenn 

1. das Bundesministerium für Handel, Gewerbe 
und Industrie über wesentliche Umstände 
getäuscht oder unvollständig unterrichtet 
worden ist; oder , 

2. das geförderte Vorhaben durch ein Verschul
den des Förderungsempfängers nicht oder 
nicht rechtzeitig durchgefühnwerden kann 
oder durchgeführt worden ist, oder 

3. der Förderungsempfänger die unverzügliche 
Anzeige von Ereignissen, welche die Durch
führung des geförderten Vorhabens verzö
gern oder unmöglich machen oder dessen -
Abänderung erfordern, unterlassen hat, oder 

4. die Förderung widmungswidrig verwendet 
wurde oder den Erfolg des geförderten V or
habens sichernde Bedingungen oder Auflagen 
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aus Verschulden des Förderungsempfängers 
nicht eingehalten oder vorgesehene Berichte 
nicht erstattet oder Nachweise nicht beige
bracht worden sind, sofern in den beiden 
letztgenannten Fällen eine zweimalige, den 
ausdrücklichen Hinweis auf die Rechtsfolge 
der Nichtbefolgung enthaltende Mahnung 
ohne Erfolg geblieben ist. 

Inkrafttreten 
§ 15. Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Jänner 1983 

in Kraft. . 
Vol.I.iiehung 

§ 16. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie irri Einvernehmen mit dem Bundesmini
ster für Finanzen betraut. 
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